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Überblick über die neuen 
Bestimmungen des revidierten 
Geldwäschereigesetzes

Ausweitung des Geltungsbereichs und 
erweiterte Abklärungspflichten
Bei der Warenfälschung (Art. 155 Abs. 2 
StGB) und beim bandenmässigen Schmug-
gel im Zollbereich (Art. 14 Abs. 4 VStrR) 
wurde die Strafandrohung erhöht, womit 
die entsprechenden Delikte nun als Vortat 
zur Geldwäscherei qualifizieren. Dagegen 
werden der Insiderhandel (Art. 161 StGB) 
und die Kursmanipulation (Art. 161bis StGB) 
erst im Rahmen der aktuellen Revision der 
Regulierung im Bereich Börsendelikte und 
Marktmissbrauch bearbeitet.

Mit der Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs des Geldwäschereigesetzes auf die 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
nach Art. 260quinques Abs. 1 StGB gilt es neu 
nicht nur die Herkunft der vom Vertrags-
partner eingebrachten Vermögenswerte 
abzuklären, sondern es ist künftig zusätz-
lich das Augenmerk darauf zu richten, wo-
hin die Vermögenswerte fliessen. Bei be-
gründetem Verdacht auf Terrorismusfinan-
zierung unterliegt der Finanzintermediär 
der Meldepflicht nach Art. 9 GwG. Die Er-
weiterung des Anwendungsbereichs auf 
die Terrorismusfinanzierung wurde für die 
Banken bereits ab 1. Juli 2008 in der VSB 08 
bzw. der ehemaligen Geldwäschereiver-
ordnung der EBK (GwV-EBK; seit 1.  Januar 
2009 GwV-FINMA 1) verankert.

Während Geldwäschereihandlungen be-
zwecken, die illegale Herkunft des Geldes 
zu verschleiern, soll beim Tatbestand der 
Terrorismusfinanzierung mittels – legal 
oder illegal erworbenen – Geldern eine 
terroristische Straftat finanziert werden. 
Terrorismusfinanzierung ex ante zu erken-
nen, kann sich gerade dann als schwierig 
erweisen, wenn sauberes Geld in das  
Finanzsystem fliesst und zu kriminellen 
Zwecken verwendet werden soll. Der Fi-
nanzintermediär wird damit insbesondere 
in Bezug auf die Abklärungspflichten i.S.v. 

Art. 6 GwG vor eine nicht zu unterschät-
zende Herausforderung gestellt. In diesem 
Zusammenhang werden wohl künftig auch 
die Namenslisten des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (seco) des Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartements, die UNO-
Namensliste sowie die von der ehemaligen 
Eidgenössischen Kontrollstelle veröffent-
lichten Bush-Listen an Bedeutung gewin-
nen.

Überprüfung der Identität der Eröffner 
(Art. 3 Abs. 1 GwG)
Die Pflicht zur Feststellung der Identität 
der Personen, welche im Namen der juris-
tischen Person (oder anderer Rechtsfor-
men) handeln, war bisher weder im Ban-
ken- noch im Nichtbankenbereich in einer 
formellen gesetzlichen Grundlage vorge-
schrieben. Das Geldwäschereigesetz sta-
tuiert nun ausdrücklich die Pflicht zur 
Überprüfung der Identität derjenigen Per-
sonen, welche im Namen einer juristi-
schen Person die Geschäftsbeziehung auf-
nehmen. Die Umsetzung dieser Vorschrift 
erfolgte unterschiedlich:

Die VSB 08 erklärt bei juristischen Perso-
nen und Personengesellschaften als Ver-
tragspartner für die Überprüfung der Iden-
tität der Eröffner grundsätzlich dieselben 
Regeln für anwendbar wie bei der Identifi-
zierung natürlicher Personen. Die FINMA 
bestimmt in der Verordnung für die ihr di-
rekt unterstellen Finanzintermediäre (GwV-
FINMA 3) in einer allgemeinen Formulie-
rung, dass diejenigen Personen identifi-
ziert werden müssen, welche im Namen 
der Vertragspartei die Geschäftsbeziehung 
aufnehmen. Die SRO wiederum konkreti-
sieren die neue Bestimmung teilweise da-
hingehend, dass eine Überprüfung nur bei 
juristischen Personen (nicht aber Perso-
nengesellschaften) und nur bei solchen 
des Privatrechts (nicht aber des öffentli-
chen Rechts) erforderlich ist und dass bei 
der Identifizierung auf dem Korrespon-
denzweg auf das Erfordernis der Echt-
heitsbestätigung der Ausweiskopie ver-
zichtet werden kann.

Im Bereich der Geldwäschereiregulierung 
sind seit anfangs dieses Jahres einige Än-
derungen in Kraft getreten, welche für die 
Finanzintermediäre von Bedeutung sind. 
Mit dem vorliegenden Beitrag möchten wir 
Ihnen einen Überblick über diese Ände-
rungen verschaffen.

Ausgangslage und Situation 
ab 1. Juli 2009

Am 1. Februar 2009 trat das «Bundesge-
setz zur Umsetzung der revidierten Emp-
fehlungen der Groupe d’action financière» 
in Kraft, welches sich insbesondere im re-
vidierten Bundesgesetz über die Bekämp-
fung der Geldwäscherei und der Terroris-
musfinanzierung im Finanzsektor (Geldwä-
schereigesetz, GwG) niederschlägt. Nach 
der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes 
ohne Umsetzungsfrist sahen sich viele Fi-
nanzintermediäre des Nichtbankensektors 
vor das Problem gestellt, den verschärften 
Anforderungen an die Sorgfaltspflichten 
nicht ad hoc entsprechen zu können.  
Die FINMA gewährte in der Folge den ihr 
direkt unterstellen Finanzintermediären 
sowie den Selbstregulierungsorganisatio-
nen (SRO) eine aufsichtsrechtliche Umset-
zungsfrist bis 30. Juni 2009. 

Nachdem die in der Vereinbarung über die 
Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Ban-
ken (VSB 08) enthaltenen Übergangsbe-
stimmungen das Inkrafttreten einzelner 
Bestimmungen per 1. Juli 2009 vorsahen, 
sind seit diesem Datum die Bestimmungen 
des revidierten Geldwäschereigesetzes 
und damit insbesondere auch die erwei-
terten Sorgfaltspflichten durch alle Finan-
zintermediäre auch in aufsichtsrechtlicher 
Hinsicht umzusetzen.

«Das revidierte Geldwäschereigesetz und seine Umsetzung in der Praxis»
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ihre direkt unterstellten Finanzintermediä-
re des Nichtbankenbereichs nach Art. 3 
Abs. 2 GwG derzeit keine Umsetzung von 
Art. 7a GwG vor. Vielmehr ist beabsichtigt, 
die drei Verordnungen der FINMA (GwV-
FINMA 1–3) im Jahr 2010 zu vereinheitli-
chen und in diesem Rahmen anhand eines 
noch zu erarbeitenden Risikokataloges die 
Grenzwerte festzulegen. Davon sind auch 
die SRO betroffen, die bis dahin aus die-
sem Grund auf Empfehlung der FINMA in 
ihren anzupassenden Reglementen auf 
eine Implementierung von Art. 7a GwG 
verzichten oder aber den Grenzwert tief 
ansetzen müssen.

Änderungen bei den Pflichten bei Geld-
wäschereiverdacht gemäss Art. 9 ff. GwG
Das Geldwäschereigesetz statuiert neu 
eine Meldepflicht auch bei Nichtzustande-
kommen einer Geschäftsbeziehung. Damit 
muss seit 1. Februar 2009 explizit auch in 
solchen Fällen eine Meldung an die Melde-
stelle für Geldwäscherei (MROS) erstattet 
werden, in denen sich der Verdacht auf 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzie-
rung in der Zeitspanne der Vorbereitungs-
phase vor der eigentlichen Eröffnung der 
Geschäftsbeziehung ergibt. Die Auswei-
tung der Meldepflicht führt nicht zu einer 
zusätzlichen Abklärungspflicht für den Fi-
nanzintermediär; vielmehr macht der Fi-
nanzintermediär die Meldung gestützt auf 
die ihm vorliegenden Informationen.

Im Weiteren beinhaltet das revidierte Geld-
wäschereigesetz neben einer Präzisierung 
beim Straf- und Haftungsausschluss eine 
explizite Schutzbestimmung zugunsten 
des mit der Meldung befassten Personals 
des Finanzintermediärs (Möglichkeit der 
Anonymisierung) sowie eine Lockerung 
des Informationsverbotes zwischen Fi
nanzintermediären.

Ausblick

Erfordernis von zusätzlichen zeitlichen 
und infrastrukturellen Ressourcen
Wenn auch durch den Missbrauch des Fi-
nanzsystems zur Kanalisierung von Geld 
für terroristische Zwecke die Integrität und 

die Funktionsfähigkeit des Finanzplatzes 
gefährdet werden kann, ist vor Augen zu 
führen, dass das Erkennen von Anhalts-
punkten für Terrorismusfinanzierung ne-
ben einer erhöhten Sensibilisierung nicht 
zu unterschätzende zeitliche Ressourcen 
und die erforderliche organisatorische Inf-
rastruktur voraussetzt. Während die Geld-
wäschereiverordnung der EBK bereits bis-
her hohe Anforderungen an die Transak
tionsüberwachung stellte, werden viele 
Finanzintermediäre des Nichtbankensek-
tors künftig entsprechende Transaktions-
überwachungssysteme einführen bzw. 
ausbauen müssen.

Tendenz zur Vereinheitlichung und  
risikobasierter Ansatz
In Anbetracht der offenen gesetzlichen 
Formulierung sind unterschiedliche Ausle-
gungen der erweiterten Sorgfaltspflichten 
zu erwarten. Dabei kann nicht ausge-
schlossen werden, dass für Banken und 
Nichtbanken, welche als Konkurrenten 
dieselbe Dienstleistung (z.B. Finanzie-
rungsleasing) anbieten, bezüglich der Kun-
denidentifizierung unterschiedliche Rege-
lungen gelten. Dies wird gerade im Hin-
blick auf einen «smooth process» 
wiederum demjenigen Finanzintermediär 
einen entscheidenden Vorteil bieten, wel-
cher der weniger strengen Regulierung un-
terstellt ist. Gleichwohl ist bezüglich der 
Geldwäschereiregulierung eine Tendenz 
zur branchenübergreifenden Vereinheitli-
chung für die Finanzintermediäre zu spü-
ren. Dies wird sich mit der für das Jahr 
2010 geplanten Überführung der drei  
FINMA-GwG-Verordnungen in eine einzige 
branchenübergreifende Geldwäscherei-
verordnung manifestieren.

Zu begrüssen und bei künftigen regulatori-
schen Anpassungen stark zu gewichten ist 
dabei der nunmehr explizit verankerte risi-
kobasierte Ansatz, welchem im Sinne ei-
ner Gleichbehandlung der Finanzinterme-
diäre künftig wohl noch vermehrt Rech-
nung getragen werden muss.

Dr. Dominik Oberholzer
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Kenntnisnahme der Bevollmächtigten-
bestimmungen (Art. 3 Abs. 1 GwG)
Der Finanzintermediär muss neu zur 
Kenntnis nehmen und dokumentieren, wer 
seitens des Vertragspartners ihm gegen-
über handlungsberechtigt ist (Organe, 
Zeichnungsberechtigte oder bevollmäch-
tigte Dritte des Vertragspartners). Dabei 
wird in kontinentaleuropäischen Ländern 
in der Regel das Handels- oder ein anderes 
anerkanntes behördliches Register mass-
geblich sein. Dagegen wird in angelsächsi-
schen Ländern, in denen oftmals kein  
Handelsregister nach kontinentaleuropäi-
schem Begriff existiert, die entsprechende 
«list of directors» oder eine äquivalente 
Liste von Relevanz sein. 

Informationen zu Art und Zweck der  
Geschäftsbeziehung (Art. 6 Abs. 1 GwG)
Betreffend die neu explizit statuierte 
Pflicht, Art und Zweck der vom Vertrags-
partner gewünschten Geschäftsbeziehung 
zu identifizieren, richtet sich der Umfang 
der einzuholenden Informationen nach 
dem Risikopotential des Vertragspartners. 
Für die Banken war dieser Ansatz bei Ge-
schäftsbeziehungen und Transaktionen 
mit erhöhten Risiken bereits in der GwV-
EBK verankert und wurde auch in die  
GwV-FINMA 1 aufgenommen. Im Nichtban-
kensektor ist für die der FINMA direkt un-
terstellten Finanzintermediäre die Doku-
mentation standardmässig mittels Akten-
notiz vorgesehen, während die SRO 
bezüglich der Art der Dokumentation ei-
nen konsequent risikobasierten Ansatz 
wählen dürften.

Vermögenswerte von geringem Wert 
(Art. 7a GwG)
Die neue Bestimmung, welche bei Ge-
schäftsbeziehungen mit Vermögenswer-
ten mit geringem Wert grundsätzlich den 
Verzicht auf die Einhaltung der Sorgfalts-
pflichten gemäss Art. 3–7 GwG ermöglicht, 
wurde im Hinblick auf Dauerschuldverhält-
nisse eingeführt. In der VSB 08 wurde die 
bisherige Regelung, welche eine Ausnah-
me für Kassageschäfte bis zu einem Be-
trag von CHF 25’000 vorsah, beibehalten 
und der neue Art.  7a GwG bisher noch 
nicht umgesetzt. Auch die FINMA sieht für 


